
 

 

 

 

 

 

An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler  

der Klassenstufe 10 

 

Berufsorientierung für unsere Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 (BOGY) 

 

Liebe Eltern der Klassenstufe 10, 

die Entscheidung für einen Beruf ist im Leben des Menschen von zentraler Bedeutung. Mit seinem Erziehungs- und 

Bildungsauftrag übernimmt das Gymnasium in Baden-Württemberg eine Mitverantwortung, die weit über den Raum 

Schule hinausgeht. Zu diesem Auftrag gehört es, unsere Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, 

selbstständig über ihre Studien- und Berufswahl zu entscheiden und verantwortlich am Arbeits- und 

Wirtschaftsleben teilzunehmen.  

Die Realisierung dieses Vorhabens soll mit BOGY (Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium) erleichtert 

werden. Deshalb erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 die Möglichkeit (bzw. haben die Pflicht), 

eine Woche lang ein Berufsfeld bzw. einen Beruf ihrer Wahl in der Praxis kennen zu lernen. Dieses Berufsfeld sollte 

in der Regel ein spezifisch „gymnasiales Profil“ haben, d.h. üblicherweise das Abitur und eventuell ein Studium 

voraussetzen. 

Grundsätzlich sind die Schülerinnen und Schüler gehalten, ihren Erkundungsplatz selbst zu suchen und sich zu 

bewerben. Gerne können Sie Ihr Kind dabei unterstützen, sollten jedoch nicht komplett die Suche übernehmen. Das 

Praktikum wird im Gemeinschaftskunde/WBS-Unterricht vor- und nachbereitet und wir Gemeinschaftskundelehrer 

stehen Ihrem Kind auch gerne beratend zur Seite; uns ist es aber nur im Einzelfall möglich, eine Stelle zu vermitteln. 

Betreuende GK/WBS-Lehrer für die jeweilige Klasse und damit Ansprechpartner für Sie und Ihr Kind sind  

- Frau Feuchter (10a/m) 

- Herr Hens (10b) 

Die Berufserkundung findet vor den Faschingsferien in der Zeit vom Montag, den 05. Februar bis Freitag, den 09. 

Februar 2024 statt. 

Dabei handelt es sich um eine schulische Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler sind unfallversichert, 

benötigen aber eine zusätzliche Haftpflichtversicherung. Diese wird durch eine private Haftpflichtversicherung 

geboten. Bei einem entfernter gelegenen Praktikumsplatz (In- und Ausland), bei dem eine auswärtige Unterbringung 

erforderlich ist, ist ein Antrag an die Schulleitung zu richten.  

Eventuell entstehende Fahrtkosten zu den Unternehmen und auch eventuell sonst anfallende Kosten müssen von 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern getragen werden. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Fr. Feuchter & Hr. Hens 

 



 

 

 

 

 

An die Eltern 

der Schülerinnen und Schüler unserer 10. Klassen 

Berufsorientierung am Gymnasium (BOGY) 
 

 
Erklärung der Eltern zum BOGY-Praktikum im Schuljahr 2023/2024 

 
Name des/ der Erziehungsberechtigten:  

 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Name der Schülerin/ des Schülers: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ich bin darüber informiert bzw. einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn in der Zeit vom 

05.02. bis 09.02.2024 das BOGY-Praktikum absolviert bei: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ich bin darüber informiert, dass die Schülerinnen und Schüler während der Berufserkundung 

unfallversichert sind, aber dass für durch mein Kind verursachte Schäden an Einrichtungen der 

Praktikumsstelle der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung erforderlich ist.  

  

Im Krankheits- bzw. Verhinderungsfall während der Praktikumstage wird außer der Schule 

auch die Erkundungsstelle unverzüglich benachrichtigt. 

 

………………………………………………  ………….………………………….……………………………………….. 
(Ort, Datum)             (Unterschrift eines Elternteils/ gesetzlichen Vertreters) 

 

Rückgabe dieser Erklärung an Frau Feuchter (10a/m) bzw. Herr Hens (10b) bis 18.12.2023 


